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1.1 Zielsetzungen und Fragestellungen

Arend Lijpharts (1984, 1999) Herleitung zweier Idealtypen der Demokratie,
der Mehrheits- und der Konsensusdemokratie, gilt bis heute als eine der her­
ausragenden Leistungen der komparativen Politikforschung und wird von
einzelnen Beobachtern sogar als "the single most influential typology of mo­
dem democracies" betrachtet (Mainwaring 2001: 171). Wenn diese Ehrer­
weisung auch etwas überhöht klingen mag, so gehören Arend Lijpharts Un­
tersuchungen ohne Zweifel zu den bahnbrechenden Beiträgen empirischer
Demokratieforschung. Das vorliegende Buch schließt an die Studien von
Lijphart an und verfolgt dabei zwei übergeordnete Stoßrichtungen: Einerseits
überträgt es den Grundgedanken von Arend Lijpharts Demokratiekonzeption
auf die politischen Systeme der Bundesländer und liefert so einen Beitrag zur
Verknüpfung der deutschen Länderforschung mit den Erkenntnissen der in­
ternational vergleichenden Politikwissenschaft. Andererseits erhebt es den
Anspruch, im Sinne eines Lehrbuchs für Studierende der Politikwissenschaft
einen Überblick über die wichtigsten politischen Institutionen und Demokra­
tiestrukturen in den 16 deutschen Bundesländern zu verschaffen. Konkret
stehen drei Ziele im Mittelpunkt des vorliegenden Buches: Zunächst soll eine
vergleichend angelegte, empirische Erfassung unterschiedlicher Muster von
Demokratien in den 16 Bundesländern und die Identifikation von Unter­
schieden und Gemeinsamkeiten in der demokratischen Ausrichtung der
Gliedstaaten erstellt werden. Diesem Bestreben liegt der Antrieb zugrunde,
die Analyse- und Forschungstechniken der international vergleichenden Un­
tersuchungen von Arend Lijphart (1984, 1999) auf die deutschen Bundeslän­
der zu adaptieren und Querbezüge zwischen internationalen und subnationa­
len Demokratiemustern herzustellen. Den Arbeiten Lijpharts entsprechend,
wird auf konzeptioneller Ebene zwischen verschiedenen Demokratiedimen­
sionen unterschieden. Während die Exekutive-Parteien-Dimension vor allem
die Entwicklungen des Wahl-, Parteien- und Regierungssystems betrachtet,
verlegt sich die Fäderalismus-Unitarismus-Dimension in erster Linie auf die
Identifikation von Besonderheiten im Staatsautbau. Die Umsetzung der Vor­
gehensweise Lijpharts wird allerdings immer dann modifiziert, wenn der
subnationale Vergleich bestimmte Komponenten der jeweiligen Demokratie-
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dimensionen nicht erfassen kann oder auch andere, spezifischere Variablen­
und Indikatorenbündel erfordert. Während beispielsweise die Ausprägungen
des Zweikammersystems und die Zentralbanken nicht in eine Untersuchung
zu den deutschen Bundesländern aufgenommen werden, finden auf der Län­
derebene Aspekte der direkten Volksmitsprache und der Machtaufteilung
zwischen Ländern und Kommunen hingegen eine stärkere Beachtung.

Neben der Verortung der Bundesländer auf dem Demokratiekontinuum
zwischen Konsensus und Mehrheit als erstrangigem Ziel des vorliegenden
Buches rückt als zweites Vorhaben die systematische Bestandsaufnahme zen­
traler politisch-institutioneller Konfigurationen in den deutschen Bundeslän­
dern seit 1946 in den Vordergrund der einzelnen Analysen. Neben der Identi­
fikation politisch-institutioneller Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi­
schenden Bundesländern (synchrone Perspektive) werden insbesondere für
die westlichen Bundesländer Aufschlüsse über die Entwicklung bzw. den
Wandel spezifischer politischer Rahmenbedingungen des Wahl-, Parteien­
und Regierungssystems (diachrone Perspektive) erwartet.

Eine dritte Zielsetzung der Analyse besteht in der Zusammenführung und
systematischen Erweiterung bisheriger Forschungserkenntnisse auf die Ebe­
ne der Bundesländer. Dabei sollen die bisherigen Analysen und Befunde zu
politisch-institutionellen Konfigurationen des Wahl- und Parteiensystems
(MielkelReutter 2004), des Regierungssystems (Holtkamp 2003; Kropp 2001;
Kropp/Sturm 1998; Leunig 2007; Sturm/Kropp 1999; Weixner 2002), und
der subnationalen staatlich-administrativen Architektur (Holtkamp 2003; Kost!
Wehling 2003; Wehling 2002) zusammengeführt und systematisch ergänzt
werden. Die folgenden Fragestellungen konkretisieren die Zielsetzungen des
Buches:

Welche Demokratiemuster finden sich in den 16 deutschen Bundeslän­
dern?
Weisen die deutschen Bundesländer Charakteristika konsensualer Demo­
kratien auf oder herrschen vorwiegend Kennzeichen von Wettbewerbs­
demokratien vor?
Welches Ausmaß der Varianz zeigen die Bundesländer hinsichtlich der
politisch-institutionellen Ausgestaltung ihres Wahl-, Parteien- und Regie­
rungssystems?
Welches sind die Unterschiede, welches die Gemeinsamkeiten der Bun­
desländer mit Blick auf die horizontale oder vertikale Machtverteilung?
Wie entwickeln sich die Demokratiemuster und deren institutionelle Fun­
damente einzelner Bundesländer über die Zeit?
Wo lassen sich die einzelnen Bundesländer auf einer mehrdimensionalen
Demokratiekarte horizontaler und vertikaler Machtteilung verorten?
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Analysen zum deutschen Föderalismus zeichnen sich bislang hauptsächlich
durch eine Konzentration auf die Bundespolitik unter besonderer Berück­
sichtigung des Bundesrates sowie auf die Verflechtung zwischen den ver­
schiedenen Staatsebenen (Bund-Länder-Verhältnis) aus. Die Länder werden
dabei vorrangig im Hinblick auf ihre Blockademacht im Bundesrat und ihren
Einfluss in der Bundespolitik oder auf ihre generelle Handlungsfähigkeit hin
untersucht. Im Zentrum des Interesses der deutschen Föderalismusforschung
stehen heute im Regelfall die Fragen, ob die ausgeprägte Politikverflechtung
und die fortschreitende europäische Integration das Verhältnis zwischen
Bund und Ländern beeinflussen und inwiefern die Handlungsfähigkeit der
Landesakteure auch in Zukunft gegeben ist. Die Befunde zur Funktionsweise
und Leistungsfähigkeit des deutschen Föderalismus fallen dabei aus einer
übergeordneten Systemperspektive meist negativ aus. So kommen zahlreiche
Analysen zum Ergebnis, dass politische Steuerung im föderalen System
Deutschlands nur sehr bedingt möglich sei. Insbesondere die Politikver­
flechtung (Scharpf 1994; Scharpf et al. 1976; vgl. auch Benz 1995) und die
institutionellen Verwerfungen zwischen Parteiensystem und föderalen Orga­
nisationsprinzipien (Lehmbruch 2000) würden zu Blockadegefahren fUhren
und damit Reformstau und suboptimale Politikresultate hervorbringen. Hinzu
kämen die mangelnde Finanzautonomie der Länder (Schmid 2001), der zen­
tralstaatliche Aufgabenzuwachs (Abromeit 1992), der unzureichende Wett­
bewerbsföderalismus (Renzsch 1997) und die Kompensation des Kompe­
tenzzuwachses des Bundes durch verstärkte Beteiligungsrechte der Länder
(Scharpf 1994) als Folge dysfunktionaler institutioneller Strukturen des ko­
operativen Föderalismus der Bundesrepublik Deutschlands.

Diese skeptische Einschätzung des deutschen Föderalismus muss aller­
dings mit der jeweiligen Forschungsperspektive in Zusammenhang gebracht
werden. Nach wie vor ist der wissenschaftliche Blick vorrangig auf das Mit­
und Gegeneinander der gemeinsamen Handlungsebene von Bund und Län­
dern gerichtet, während gleichzeitig eine "ausgeprägte Landesblindheit der
deutschen Föderalismusforschung" besteht (Blancke 2004: 42). Abgesehen
von wenigen Ausnahmen bleiben sowohl die einzelnen politischen Institutio­
nen als auch die materiellen Politiken der Bundesländer in der neueren Föde­
ralismusforschung unberücksichtigt und stellen eine "terra incognita" der
deutschsprachigen politikwissenschaftlichen Forschung dar: "Die Länder
werden nicht als Akteure begriffen, deren jeweils eigenständige Produktion
materieller Politik und deren Experimentierbereitschaft zur Leistungsfähig­
keit des Gesamtsystems beiträgt" (Blancke 2004: 12). Die vorhandene For­
schungslücke erstaunt, sprechen doch einige Gründe für die Ausleuchtung
politisch-institutioneller Fundamente der deutschen Bundesländer:
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- Das föderale System der Bundesrepublik Deutschland lässt sich durch die
üblicherweise vorherrschende zentralstaatliche Forschungsperspektive
nur unzureichend in all seinen Facetten und Besonderheiten beschreiben.
Das kommt vor allem in den wenigen Arbeiten aus der Länderperspektive
(z.T. auch aus der vergleichenden Perspektive) zum Ausdruck, die zumin­
dest teilweise die negativen Einschätzungen zur Leistungsfähigkeit des
bundesdeutschen Föderalismus relativieren und darauf hinweisen, dass
Entscheidungsblockaden nicht systemimmanent sind und die föderale
Ordnung Deutschlands grundsätzlich über genügend Offenheit zur Stär­
kung des Konkurrenzföderalismus verfügt (Blancke 2004). Bis heute hat
die Feststellung von Schmidt (1980) nichts an ihrer Aktualität verloren,
dass weder die Unitarisierungsthese noch die Politikverflechtungsthese
für alle Politikbereiche ihre Gültigkeit besitzt. "Vielmehr gibt es Politik­
bereiche mit starker Zentralisierung, als auch Politikbereiche mit starker
Politikverflechtung und schließlich auch Bereiche mit relativ hohen Ge­
staltungsspielräumen der Länder" (Schmidt 1980: 27). In einer Untersu­
chung über den Zusammenhang von sozialstaatlicher Entwicklung und
Unitarisierung bestätigt Münch (1997), dass sich im deutschen Födera­
lismus neben zentripetalen durchaus auch zentrifugale Tendenzen beob­
achten lassen (vgl. auch SchmidJBlancke 2001). Für Wachendorfer­
Schmidt (1999) schnappt die Politikverflechtungsfalle nur dann zu, wenn
ein Politikfeld ausschließlich den Eigengesetzlichkeiten des föderalen Sys­
tems ausgesetzt wird. Wenn die Analyse auf die Akteure anderer Ent­
scheidungsebenen ausgedehnt wird, zeigen sich nicht zwangsläufig poli­
tikverflechtungsinduzierte Steuerungsdefizite und Reformstau, sondern
auch sachgemäße Lösungen für politische Probleme. Ebenso stellt die
vergleichende Untersuchung von Schultze (1984) die These einer unab­
wendbaren Unitarisierung in Frage. Insgesamt scheint der bisher domi­
nierende "top-down"-Ansatz nur beschränkt geeignet, die für ein födera­
les System vielfältigen Merkmale und Entwicklungen politischer Institu­
tionen und Entscheidungsprozesse auf den verschiedenen Handlungsebe­
nen zu erfassen. Erst durch die Ergänzung von komparativ angelegten
Analysen der Länderdemokratien aus der "bottom-up"-Perspektive lassen
sich die komplexen Politikstrukturen der Bundesrepublik Deutschland in
ihrer ganzen Vielfalt ergründen.

- Trotz der Entwicklung zum unitarisch geprägten Bundesstaat haben die
Bundesländer bis heute ihre eigene "Staatsqualität" beibehalten, die zu­
dem durch das Grundgesetz ausdrücklich geschützt wird (KilperiLhotta
1996; LauferlMünch 1998; Sturm 2001). Manfred G. Schmidt (2007:
196) urteilt in diesem Zusammenhang gar, dass bei einer Analyse des
deutschen politischen Systems 17 Regierungen zu berücksichtigen seien.
Mit ihren eigenen Territorien, Verfassungen und ihrem souveränen r

Staatsvolk, der Organisationshoheit, den zentralen politischen Institutio­
nen von Exekutive, Legislative und Judikative und den ausschließlichen
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(allerdings nur noch wenigen) Gesetzgebungskompetenzen (Art. 70 GG)
verfügen sie über zentrale Merkmale eines eigenständigen Staatswesens
(Sturm 200 I: 8; vgl. auch 1.5). Eine wichtige Rolle kommt dabei den
Länderverwaltungen zu. Da der Bund nahezu keinen eigenen Verwal­
tungsunterbau besitzt, liegt ein sehr großer Teil der Verwaltungszustän­
digkeit bei den Ländern (LauferlMünch 1998; Sturm 2001).

- Obwohl der Zentralstaat aufgrund der rasanten technischen, wirtschaftli­
chen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Verlaufe des 20. Jahrhun­
derts an Bedeutung gewonnen hat, ist bei der Vorstellung eines kontinu­
ierlichen Zentralisierungsprozesses Vorsicht geboten. Verschiedene Ent­
wicklungen in den letzten Jahren weisen darauf hin, dass die Länder ge­
genüber dem Bund eine eigenständigere Rolle spielen als in den Jahr­
zehnten zuvor und eine gewisse "Reföderalisierung" (Blancke 2004: 27;
Schmid/Blancke 200 I: 225) innerhalb des deutschen Bundesstaates statt­
gefunden hat. I So konstatiert Lehmbruch (2000) seit Anfang der 1990er
Jahre eine generelle Loslösung vom "Parteienbundesstaat", die sich in ei­
nem zunehmend breit gefacherten Spektrum an Regierungszusammenset­
zungen auf der Länderebene ausdrückt, was die Bindung an die Entschei­
dungen der Bundesparteien zunehmend erschwert und die Suche nach
landeseigenen Lösungen begünstigt hat (MännIe 1997; Schmid 1990;
Sturm 1999; Sturm/Kropp 1999). Insbesondere die Untersuchungen von
Sturm und Kropp (1999) machen deutlich, dass die Koalitionsvarianten
der Länderregierungen in den 1990er Jahren als Folge der Umgestaltung
des Parteiensystems vielfältiger und variabler geworden sind, was sich
nicht zuletzt in einer gegenüber dem Bund unabhängigeren Politik nie­
derschlägt. "Bestärkt wird die Renaissance der Landespolitik auch durch
die Interessenlage der Länder, die sich in wechselnden Koalitionen der
reichen bzw. armen Länder, der der Bundesregierung nahe- bzw. fernste­
henden Länder, der Stadtstaaten und der Flächenstaaten oder der Ost- und
Westländer finden" (Sturm 2001: 49). Aufgrund der starken Stellung der
Landesregierungen im Bundesrat haben auch die Landesverbände der
großen Parteien an Bedeutung gewonnen. Ähnlich kommen Braun (1996)
und Schultze (1999) zum Ergebnis, dass in den 1990er Jahren der "unita­
rische Sog" als Folge der Dekonzentrations- und Dezentralisierungsten­
denzen im Parteiengefüge zum Erliegen gekommen sei und dadurch kon­
kurrenzföderalistische Aspekte gestärkt werden könnten (vgl. auch Benz
1999a; Jeffery 2002; Männle 1997). Jeffery (1999) hebt in diesem Zu­
sammenhang die deutsche Wiedervereinigung hervor, die die wirtschaft­
lichen und gesellschaftlichen Strukturen in der Bundesrepublik Deutsch­
land stärker diversifizierte. Schließlich deuten die aktive Unterstützung

Benz (1999a: 142; vgl. auch HesselBenz 1990) weist daraufhin, dass trotz des jahrzehnte­
langen Scheitems grundlegender institutioneller Reformen schon seit Mitte der 1970er Jahre
eine "de-facto-Dezentralisierung" des deutschen Föderalismus festgestellt werden kann.
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der Europäischen Kommission für eine eigenständigere Regionalpolitik
der Länder (Benz 1999b) und der damit in Zusammenhang stehende ver­
stärkte Wettbewerb zwischen den europäischen Regionen (Benz 2001:
393), die dynamische Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern
im Zeitverlauf (HesselBenz 1990), die vielfach geäußerte Forderung nach
einer Stärkung konkurrenzföderalistischer Aspekte (Renzsch 1997) sowie
die großen Finanzdefizite des Bundes auf eine wachsende Bedeutung der
Länder hin. Die Ergebnisse der Föderalismusreform von 2006 sind zwar
weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, da eine umfassende Kom­
petenzentflechtung nicht stattgefunden hat (Scharpf 2006). Nichtsdesto­
trotz kann auch hier von einer weiteren Akzentuierung der Stellung der
Länder im Bundesstaat gesprochen werden. Insgesamt lässt sich daher
konstatieren: "Länder do matter" (Leunig 2007: 20).
Dass die Länder in jüngster Zeit gegenüber dem Bund wieder an Gewicht
gewonnen haben (vgl. hierzu Schmid 2002: 215ff.), lässt sich noch an
weiteren Indikatoren ablesen. So stehen den deutschen Bundesländern
mehr Handlungsspielräume zur Verfügung als aus der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Ländern abgeleitet werden kann (vgl. schon Schmidt
1980: 27). Dies betrifft die Ausführung und Ausgestaltung der Bundesge­
setze, Maßnahmen und Programme, die zusätzlich zu denen des Bundes
und eigenständig von den Ländern entwickelt werden, und schließlich die
originäre und eigenständige Ländergesetzgebung im Bereich der aus­
schließlichen Gesetzgebungskompetenzen. Blancke (2004: 13) spricht in
diesem Zusammenhang von den wichtigen Komplementär-, Kompensa­
tions- und Experimentierfunktionen der Länder, die es bei einer Gesamt­
schau der Leistungsfähigkeit des deutschen Föderalismus zu berücksich­
tigen gilt. Schließlich sind die Länder auch in der Lage, wichtige ökono­
mische Parameter durch ihre Politik zu beeinflussen, etwa durch den ge­
zielten Einsatz finanzieller Ressourcen in den Infrastruktur-, den Ar­
beitsmarkt-, den Sozial-, und im Bildungsbereich (Benz 1999a: 149; Ber­
telsmann-Stiftung 200 I; Blancke et al. 2002; Scharpf 1994: 160ff.).

- In verschiedenen Bereichen sind die Länder nach wie vor das Experi­
mentierfeld, Frühwarnsystem und "Versuchslabor" des Bundes. Bewährt
sich eine Neuerung in einem Bundesland, so sind andere Länder häufig
ebenfalls bereit, diese zu übernehmen (Schmid/Blancke 2001). Scheitert
die Reform, so beschränken sich die negativen Effekte auf einen regional
begrenzten Raum. Verschiedentlich wurden politische Innovationen zu­
nächst auf subnationaler Ebene erprobt, bevor sie auf Bundesebene einge­
führt wurden. In diesem Sinne wirken die Länder durch ihre innovative
Kraft wesentlich an der Gestaltung der Bundespolitik mit, übernehmen
wichtige Vorreiterrollen und stellen "ein geradezu einzigartiges For­
schungslaboratorium" dar (Kropp 2001: 15). Die Analyse der Bundeslän­
der bietet damit umfangreiche Möglichkeiten, neue Entwicklungstenden­
zen und innovative Ansätze politischer Problembearbeitung zu erfassen
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und im Hinblick auf zukünftige Reformen aus den gewonnenen Erfah­
rungen zu lernen (vgl. auch Gunlieks 2003; Leunig 2007; Sturm 1994;
Wolf/Hildebrandt 2008).
Bis Ende der 1990er Jahre waren umfassende Verwaltungsreformen meist
nur auf kommunaler Ebene anzutreffen. In den letzten Jahren sind nun
nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Finanzkrise vielfältige Bemü­
hungen auf Landesebene erkennbar, über eine Struktur- und Funktional­
reform (z.B. durch neue Kabinettszuschnitte, Straffung der Landesregie­
rung, Auflösung von Sonderbehörden, Reorganisation der staatlichen und
kommunalen Mittelebene bzw. Kommunalisierungsprozesse) zu einer
Verbesserung des Regierungs- und Verwaltungshandelns zu kommen (Bo­
gumil 2007; Bürsch/Müller 1999; Reulen 2004).
Ein systematischer Vergleich der Länder des deutschen Bundesstaates
bietet sich schließlich auch aus methodologischen Gründen an (Kropp
200 I: 52; Schmidt 1980: 3). So liegt die große Stärke einer komparativ
angelegten Gliedstaatenstudie in der vorhandenen Heterogenität politi­
scher Institutionen und Strukturen der subnationalen Untersuchungsein­
heiten innerhalb eines übergeordneten gemeinsamen Rahmens identischer
Grunddimensionen. Im Vergleich zur komparativen Analyse von Natio­
nalstaaten genießt der systematische Vergleich von 16 subnationalen Po­
Iitiksystemen quasi Laborcharakter, da zahlreiche intervenierende Varia­
blen ausgeblendet werden können. Aufgrund der konstanteren ceteris pa­
ribus-Bedingungen sind Subsystem-Vergleiche im Hinblick auf die Theo­
riebildung zudem besonders geeignet, wichtige Gesetzmäßigkeiten zu
eruieren (vgl. Lijphart 1975; Snyder 2001). Im Gegensatz zum Nationen­
vergleich bestechen subnationale Vergleiche durch besondere Bedingun­
gen der Vergleichbarkeit und weitere methodologische Vorteile: Hier
sind etwa der einfachere technische Zugang zu detaillierten Informatio­
nen und ein hohes empathisches Vorverständnis zu nennen.

1.3 Theoretische Grundlagen und Erkenntnisinteresse

Mit Blick auf die hier im Zentrum stehenden politischen Institutionen lässt
sich konstatieren, dass diese spätestens seit Beginn der 1980er Jahre wieder
stärker in den Mittelpunkt des forschungsanalytischen Interesses gerückt sind
(Mair 1996; Rhodes et al. 2006). Im Vergleich zur historisch-deskriptiven In­
stitutionen/ehre, die ihren Schwerpunkt auf die bloße Beschreibung von for­
malen Regelwerken wie Verfassungen und Gesetze legte, unterscheidet sich
diese neue Betrachtungsweise von Institutionen durch eine systematisch­
empirische Vorgehensweise. Institutionen können darüber hinaus sowohl die
Position von zu erklärenden als auch von erklärenden Variablen einnehmen.
Hier ist aber von Bedeutung, dass Institutionen zwar mit Politikergebnissen
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zu verknüpfen sind, aber noch nicht deren Zustandekommen begründen kön­
nen. Vielmehr legen institutionelle Bedingungen Regeln und Verfahrenstech­
niken fest, konstituieren Akteure und Akteurskonstellationen, strukturieren
Handlungsressourcen, -restriktionen und -strategien und beeinflussen auf
diese Weise schließlich die Politikergebnisse und das Leistungsprofil von
Gesellschaften (HalllTaylor 1996; Kaiser 2002; March/Olsen 1989; Mayntz/
Scharpf 1995; Rhodes et al. 2006; Rothstein 1996; TheleniSteinmo 1992;
Weaver/Rockman 1993).

Der verfassungssystematische Ansatz der älteren Institutionenlehre unter­
schied mit Blick auf die Muster von Demokratien in erster Linie zwischen
parlamentarischen und präsidentiellen Regierungssystemen. Diese konstitu­
tionellen Merkmale stellen freilich nur den institutionellen Rahmen für Macht­
teilung und -verteilung. Politische Parteien, variierende politische Traditio­
nen, parlamentarische Mehrheitsverhältnisse und Institutionen wie etwa das
Wahlsystem, das Zweikammersystem oder Kompetenzen für Verfassungsge­
richte füllen diesen Gestaltungsrahmen (Fuchs 2000). Mit Blick auf die
Staatstätigkeitsforschung weisen Weaver/Rockman (1993: 6) ferner darauf
hin, dass weniger das Regierungssystem, sondern vielmehr die Kombination
institutioneller Elemente die Machtverteilung unter verschiedenen Akteuren
in einem politischen System prägt. Gerade diese Variablen weisen bei der
Erklärung von Politikergebnissen ein besonderes Potenzial auf. Die Unter­
spezifikation dieser Variationsbreite institutioneller Arrangements vor Au­
gen, hat sich die empirisch-analytisch ausgerichtete Demokratieforschung
insbesondere der institutionellen Strukturen von Demokratien angenommen
(Kaiser 1998). Einer der ertragreichsten und bedeutendsten Versuche zur Er­
fassung politisch-institutioneller Konfigurationen in ihrer Wirkung auf den
Grad der Machtdispersion in einem demokratischen Regime wird von Lijp­
hart (1984, 1999) unternommen. Sein Forschungsinteresse zielt auf den Mo­
dus politischer Entscheidungsfindung, die Ausprägungen horizontaler und
vertikaler Machtverteilung und die Beziehung zwischen dem Typ des demo­
kratischen Regimes und der sozioökonomischen Performanz des politischen
Systems ab.

Während bis spät in die 1960er Jahre hinein das "majoritarian winner­
take-all" Westminster-Modell parlamentarischer Prägung innerhalb der Poli­
tikwissenschaft als die höchstentwickelte Demokratievariante galt (PoweIl
1982), erlaubte erst die unabhängig, aber weitgehend parallel entwickelte
Konkordanztheorie von Lehmbruch (1967,1975) und Lijphart (1968a, 1977)
mit der Herausbildung des Prototyps der Konkordanzdemokratie2 eine theo­
retisch überzeugende und empirisch ertragreiche Beschreibung einer Vielzahl
kleinerer kontinentaleuropäischer Demokratien (Andeweg 2000; Schmidt

2 Der ältere Begriff "Proporzdemokratie" wurde später durch den Terminus "Konkordanzde­
mokratie" ersetzt, welcher in der deutschsprachigen Politikwissenschaft als Äquivalent des
Begriffs "consociational democracy" betrachtet wird (Lehmbruch 1996: 20).
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2000b). Später hat Arend Lijphart (1984, 1999) eine Weiterentwicklung mit
der Gegenüberstellung und dem systematischen Vergleich der Konsensus­
und Mehrheitsdemokratie vorgenommen.

Idealiter stehen sich die beiden Demokratiemodelle vor allem in der zen­
tralen Frage der politischen Machtverteilung konträr gegenüber, wobei Lijp­
hart (1999) zwischen einer horizontalen (executive-parties) und einer verti­
kalen (federal-unitary) Machtteilungsdimension unterscheidet. Während bei
der Mehrheitsdemokratie mit der Alleinregierung der Mehrheitspartei, der
Dominanz der Exekutive über die Legislative, dem Majorzwahlrecht, dem
unitarischen Staatsaufbau, dem Einkammersystem und weiteren Elementen
die Machtkonzentration als Grundprinzip im Zentrum steht, betont die Kon­
sensusdemokratie die Diffusion von Macht (power-sharing) mittels einer
Mehrparteienregierung, dem Kräftegleichgewicht zwischen Exekutive und
Legislative, dem Verhältniswahlrecht, dem föderalen Staatsaufbau und zu­
sätzlichen Strukturmerkmalen. "Die Konsensusdemokratie (...) zielt auf
Machtaufteilung, auf Sicherungen und Gegenkräfte gegen die Mehrheit in
der Legislative und gegen die vollziehende Staatsgewalt" (Schmidt 2000b:
340). Sie will darüber hinaus Minderheiten die Möglichkeit der politischen
Mitwirkung geben, was zur Machtbeschränkung der jeweiligen Regierungs­
und Parlamentsmehrheit führt. Die herausragenden Leistungen der Konsen­
susdemokratie werden dabei in der Erreichung politischer Stabilität, ihrer
ausgeprägten Fähigkeit zur Integration verschiedener gesellschaftlicher
Gruppen und der Berücksichtigung von Minderheitsinteressen in segmen­
tierten und pluralistischen Gesellschaften gesehen (Lijphart 1999).

In ausführlicher Art und Weise hat sich Arend Lijphart (1968a, 1977,
1984, 1999, 2003, 2007) in den letzten 40 Jahren darum bemüht, das ur­
sprüngliche Konzept der "consociational democracy" (Konkordanzdemokra­
tie) und die weiterentwickelte Variante der "consensus democracy" durch
einzelne Indikatoren zu operationalisieren, mit dem Ziel, diese neuen Demo­
kratiemodelle nicht nur theoretisch herzuleiten, sondern schließlich auch ei­
ner empirischen Überprüfung zu unterziehen. Ein Vergleich seiner verschie­
denen Definitionsbemühungen seit den 1960er Jahren macht deutlich, dass er
die "consociational democracy" als das Kemmodele betrachtet, welches sich
allein anhand von vier Kriterien definieren lässt. Die Konsensusdemokratie
stellt unterdessen die weiter gefasste Variante der neuen Demokratiekonzep­
tion dar, flir deren Beschreibung insgesamt zehn Merkmale notwendig sind
(Lijphart 1968a, 1977, 1984, 1999, 2003). Während die breit abgestützte

3 Lijphart (1994: 3) bezeichnet "consociational democracy" bzw. "power-sharing democracy"
als "a strong form of consensus democracy". An anderer Stelle weist Lijphart (1989: 41)
darauf hin, dass die Konsensusdemokratie nach Machtteilung strebe, die Konkordanzdemo­
kratie sie hingegen erfordere und vorschreibe, dass hierbei alle wichtigen Gruppen berück­
sichtigt werden (vgl. auch Schmidt 2000b: 340). Im Zuge des Paradigmenwandels in der
vergleichenden Politikwissenschaft hat Lijphart damit auch einen Wechsel von einem beha­
viouralistischen zu einem institutionalistischen Konzept vollzogen.
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Mehrparteienregierung, die kultureIle Autonomie bzw. der Föderalismus, die
Proportionalität des Wahlsystems und das Minderheitenveto die zentralen
Definitionskriterien seiner primären Demokratiekonzeption bilden (Lijphart
1977: 25ff.), steIlen z.B. das ausgeglichene Machtverhältnis zwischen Le­
gislative und Exekutive, das Zweikammersystem sowie die Multidimensio­
nalität des Parteiensystems weitere Charakteristika der Konsensusdemokratie
dar (Lijphart 1984, 1999).4

In seinem bahnbrechenden Werk zur Unterscheidung von Mehrheits- und
Konsensusdemokratien arbeitet er mit der Exekutive-Parteien-Ebene und der
Föderalismus-Unitarismus-Ebene zwei kohärente Grunddimensionen demokra­
tischer Herrschaft heraus. Während erstere starke Zusammenhänge zwischen
der Anzahl der Parteien im Parlament, dem Regierungstypus (Koalitions- vs.
Einparteiemegierung), der Stärke der Exekutive, dem Disproportionalitätsgrad

/' des Wahlsystems und dem System der Interessenverbände zeigt, erfasst die
zweite Dimension verschiedene Indikatoren der Zentralbankunabhängigkeit,
des Föderalismus, der Dezentralisierung, des Schwierigkeitsgrads der Verfas­
sungsänderung und des Letztentscheidungsrechts über die Gesetzgebung.

Lijphart (1984, 1999) zufolge sind die unbeschränkte Mehrheitsherr­
schaft, die Bildung stabiler Regierungen sowie häufige Machtwechsel die
entscheidenden Merkmale der Mehrheitsdemokratie. Im Unterschied dazu ist
die Konsensusdemokratie für klare Kurswechsel und rasche Antworten auf
Herausforderungen weniger geeignet. Konsensusdemokratien zügeln die
Mehrheitshenschaft und zielen vor aIlem auf Machtteilung. Die Forschung
verbindet sie zudem mehrheitlich mit einer überdurchschnittlichen Staatstä­
tigkeit (vgl. Lijphart 1999). Somit zeichnen sich Konsensusdemokratien zum
einen durch ausgefeilte Kompromisstechniken aus, was sich in vielen FäIlen
durch die starke Berücksichtigung von Minderheiteninteressen und das
Schnüren von kostenintensiven Paketlösungen ausdrückt. Zum anderen führt
die Repräsentation unterschiedlicher geseIlschaftlicher Gruppen und die Ein­
bindung nationaler, sprachlicher, religiöser und politischer Minderheiten in
die Entscheidungsfindung zu einer breiteren politischen Verantwortung und
erhöhtem Zwang staatlicher Tätigkeit.

Schließlich unterliegen Eliten in Konsensusdemokratien gemäß Crepaz
(1998: 66) ähnlichen Handlungsmustem wie umfassende Organisationen in
der Begrifflichkeit Olsons (1991). Diese Eliten sehen sich mit den Folgen
spezifischer Politikentscheide auch in anderen Bereichen konfrontiert, da sie
das gesamte Spektrum der Staatstätigkeiten verantworten (Armingeon 1996:
286; Tavits 2004). So müssen die Folgen eines Entscheides für den Abbau
staatlicher Leistungen und Interventionen (etwa in Form sozialer Spannun-

4 Freilich sind die Studien von Lijphart (1984, 1999) immer wieder auch Gegenstand von
Kritik, was deren analytische Konzeption und die einzelnen Messverfahren betrifft (vgl.
Amlingeon 2002; Bogaards 2000; Ganghof2005: Grofman 2000; Kaiser 1997, 1998,2002;
Taagepera 2003). Diese Einwände werden fortlaufend in den einzelnen Themenkapiteln des
Bandes erörtert werden.
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gen oder wachsender Annut) von denselben politischen Entscheidungsträ­
gern bearbeitet werden. Diese Handlungsmuster lassen erwarten, dass etwai­
ge Entscheidungen zur Kürzung von staatlichen Ausgaben in Konsensusde­
mokratien nicht forciert und stattdessen Konzessionsentscheidungen geför­
dert werden. Diese Argumente werden durch zahlreiche empirische Untersu­
chungen bestätigt. Die Konsensusdemokratie dämmt beispielsweise die so­
ziale Ungleichheit ein (Birchfield/Crepaz 1999; Crepaz 1998) und macht die
Gesellschaft aufgrund ihres überdurchschnittlichen sozialpolitischen Enga­
gements "fairer und sanfter" (Lijphart 1999: 275-300; kritisch hierzu Armin­
geon 2002). Wettbewerbsdemokratien genießen freilich Vorteile in der wirt­
schaftspolitischen Effizienz - gemessen am Wirtschaftswachstum (Lijphart
1999; Schmidt 1998: 208). Auch in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
sind breit abgestützte Konkordanzregierungen angesichts ihrer umfassenden
politischen Verantwortung erfolgreicher als Mehrheitsdemokratien (Crepaz
1996: 14). Konsensusdemokratien führen nach den Schätzungen Lijpharts
(1999: 278-279) darüber hinaus zu einer höheren Partizipation bei Wahlen
und fördern die politische Repräsentation von Frauen in den legislativen
Kammern. Schließlich schaffen konsensuale Entscheidungspraktiken ein
Klima der Vertrauenswürdigkeit und Zufriedenheit mit politischen Entschei­
dungsprozessen (vgl. Anderson/Guillory 1997) und bereiten den Boden für
den Aufbau sozialen Kapitals (vgl. Gabriel et al. 2002a; Freitag 2006).

1.4 Überblick über den Forschungsstand

Angesichts der großen Bedeutung, welche den Demokratiemustern in der
international vergleichenden Politikwissenschaft zugeschrieben wird, er­
staunt die geringe Beachtung der Unterscheidung zwischen Mehrheits- und
Konsensusdemokratien auf Bundesländerebene. Während Z.B. verschiedene
Studien zu den unterschiedlichen Typen von Konsensusdemokratien in den
Schweizer Kantonen bestehen (Vatter 2002, 2007), fehlen empirische An­
wendungen dieses einflussreichen Demokratiekonzepts nahezu gänzlich für
die Ebene der deutschen Bundesländer.

Allerdings finden sich verschiedene Untersuchungen, die schon früh das
ältere Konzept der Konkordanz- und Konkurrenzdemokratie Gerhard Lehrn­
bruchs (1967) auf die deutschen Kommunen angewandt haben. Dazu zählt
zunächst die Studie von Naßmacher (1972), der den Begriff der Konkor­
danzdemokratie in die lokale Parteienforschung eingeführt hat, ohne dabei
allerdings den Besonderheiten der kommunalen Konkordanzdemokratie ge­
nügend Beachtung zu schenken. Mitte der 1970er Jahre folgt eine Untersu­
chung von Gerhard Lehmbruch (1975), der eine Applikation seines Konkor­
danzmodells für ausgewählte Kommunen in Deutschland vornimmt und ins­
besondere auf die große Bedeutung des "gütlichen Einvernehmens" als do-
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minantes Verhandlungsmuster, den geringen Parteienwettbewerb sowie den
geringen Grad der Parteipolitisierung hinweist.

Eine Anwendung von Lijpharts Typologie der Mehrheits- und Verhand­
lungsdemokratie auf die kommunalpolitische Ebene nimmt Gabriel (1991:
37lff.) Anfang der 1990er Jahre vor, wobei er die Begriffe Konkordanz-,
Konsens- und Verhandlungsdemokratie synonym verwendet. Am Beispiel
von 49 Städten in Rheinland-Pfalz beschreibt Gabriel (1991) die Strukturen
lokalpolitischer Konfliktregulierung und untersucht anhand ausgewählter In­
dikatoren (z.B. Stimmenanteil der Freien Wählergruppen, Fraktionalisierung
des lokalen Parteiensystems, parteipolitische Zusammensetzung der Verwal­
tungsspitze), ob sich die Aktivitäten der lokalen Parteien und ihrer Ratsfrak­
tionen eher an konkurrenzdemokratischen Vorstellungen ausrichten oder
eher in konkordanzdemokratischer Tradition stehen. Er kommt für die rhein­
land-pfälzischen Städte zum Ergebnis, dass sich in der Praxis die traditionell
konkordanzdemokratischen und parteienstaatlich-konkurrenzdemokratischen
Elemente verbinden und insbesondere der Grad sozioökonomischer Moder­
nisierung einer Gemeinde die Ausbildung konkurrenzdemokratischer Struk­
turen fördert (GabrieI1991: 39Ift~).

Ausgangspunkt neuer Studien von Holtkamp (2006, 2007) ist das Konzept
der kommunalen Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie im Sinne Lehm­
bruchs (1975) und Naßmachers (1972), wobei er unter letzterer einen geringen
Grad der Parteipolitisierung in der Nominierungs-, Wahlkampf-, Wahl- und
Regierungsphase bei gleichzeitiger Dominanz des Bürgermeisters versteht und
nicht - wie etwa im internationalen Kontext üblich - ein Elitenkartell mit star­
ken Parteiorganisationen und Ämterproporz. Auf der Basis der Auswertung ei­
ner Vielzahl empirischer Studien zu Parteien und Bürgermeistern in der deut­
schen Kommunalpolitik identifiziert Holtkamp (2006: 646) den Organisations­
grad der Parteien, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Gemeindegröße
als Bedingungen vorherrschender Demokratiekonzeptionen. Holtkamps (2006)
eigene empirische Untersuchung bezieht sich auf alle Gemeinden in Baden­
Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit über 20000 Einwohnern, in denen
jeweils die Fraktionsvorsitzenden der CDU und der SPD sowie die hauptamtli­
chen Bürgermeister schriftlich befragt wurden. Darin bestätigt sich die erwar­
tete stärker konkordanzdemokratische Ausrichtung der Gemeinden Baden-Würt­
tembergs gegenüber jenen in Nordrhein-Westfalen. Aufbauend auf einem addi­
tiven "Konkordanzindex'" auf Basis obig genannter Bedingungen in den Flä­
chenbundesländern schließt Holtkamp (2006: 656) ferner auf die dort zu er­
wartenden kommunalen Demokratiemuster. Dazu werden unter anderem Ge­
meindeordnungen hinsichtlich des Wahlrechts und der Machtverteilung zwi­
schen Bürgermeister und Rat kodiert. Im Ergebnis sollten die Gemeinden in
den neuen Bundesländern vorwiegend konkordanzdemokratisch ausgerichtet
sein, während in Hessen, Niedersachsen und im Saarland konkurrenzdemokra­
tische Konstellationen auf lokaler Ebene zu erwarten sind. Die Studien von
Holtkamp (2003, 2006, 2007) gehen mit ihren Analysen auf der Basis interna-



Überblick über den Forschungsstand 23

tional gängiger Theoriekonzepte einen wichtigen Schritt in die Richtung einer
systematisch vergleichend angelegten Betrachtung subnationaler Demokratie­
muster über die bisher vorherrschende Forschungsperspektive von Einzelfall­
studien hinaus. Allerdings stützen auch sie sich vornehmlich auf den älteren,
nur schwierig mit operablen Messgrößen zu erfassenden Ansatz der Konkor­
danz- und Konkurrenzdemokratie, der im Kern zudem nur einige wenige in­
formelle institutionelle Arrangements umfasst.

Da sich die bisherig durchgeführten Untersuchungen allesamt auf die
kommunale Ebene beschränkten, bleibt festzuhalten, dass nach wie vor keine
vergleichenden Analysen im Sinne von Lijpharts (1999) weiter entwickeltem
Demokratiekonzept der Mehrheits- und Konsensusdemokratie für die deut­
schen Bundesländer existieren. Freilich liegen eine Reihe von Übersichts­
werken und Beiträgen zu einzelnen ausgewählten Aspekten der politisch­
institutionellen Konfiguration der bundesdeutschen Gliedstaaten (insbeson­
dere zu Länderregierungen, Länderparlamenten, Wahl- und Parteiensystemen
und Ausprägungen der direkten Volksmitsprache) vor.5

Detaillierte Informationen zu den deutschen Bundesländern finden sich
etwa in den Übersichts- und Nachschlagewerken von Hartmann (1997) und
Wehling (2002, 2004). Diese Handbücher enthalten vor allem Angaben zu
den historischen, sozialen und politischen Profilen der einzelnen Bundeslän­
der. Ferner bieten einzelne Publikationen zum deutschen Föderalismus hilf­
reiche Übersichtsdarstellungen zu den politischen Institutionen der Länder
(vgl. insbesondere Sturm 2001: 69ff.). Gunlicks (2003) und Leunig (2007)
beschreiben mit ihren Einführungen die Regierungssysteme der deutschen
Bundesländer und ihre Vielfalt an Institutionen aus einer stärker vergleichen­
den Perspektive. Die Sammelbände von Schneider und Wehling (2006) so­
wie Wolf und Hildebrandt (2008) widmen sich in besonderer Weise den
Strukturen und zentralen Politikfeldern der Landespolitik.

Auch wenn sich die Wahlsysteme der Länder am Grundsatz der Verhält­
niswahl orientieren, variieren sie beträchtlich hinsichtlich der Kombination
von Direkt- und Listenmandaten (personalisierte oder reine Verhältniswahl),
der Stimmgebung (eine oder zwei Stimmen) und der Art und Weise der Man­
datsverteilung (Sturm 2001: 71). Während zum deutschen Wahlsystem auf
Bundesebene eine umfangreiche Forschungsliteratur existiert, finden sich ­
abgesehen von historischen und rechtswissenschaftlichen Abhandlungen
(z.B. Boettcher/Hoegner 1994; Fischer 1990; Olligs 1990; SternbergerNogel
1969) oder kurzen Übersichtsdarstellungen (z.B. Pehle 1999; Sturm 2001;
Woyke 2005) - nur wenige Analysen, die sich aus politikwissenschaftlicher
Sicht mit den Landeswahlsystemen und ihren Effekten auseinandersetzen.

5 Der vorliegende Abschnitt konzentriert sich in erster Linie auf neuere vergleichende Analy­
sen zu den deutschen Ländern aus politikwissenschaftlicher Sicht und vernachlässigt einzel­
ne staatsrechtliche, ökonomische und historische Forschungen. Eine eingehende Aufarbei­
tung des Forschungsstandes zu den einzelnen politischen Institutionen findet sich in den ein­
zelnen Kapiteln des vorliegenden Buches.
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Eine Ausnahme bildet der Beitrag von Massicotte (2003), der neben einer
detaillierten Beschreibung der Entwicklung von 16 Länderwahlsystemen
auch eine Analyse ihrer Wirkungsweise liefert und dabei insbesondere auf
die positiven Effekte der personalisierten Verhältniswahl hinweist.

Die Variationsbreite der Landesparteiensysteme hat nach den Wahlerfolgen
der Grünen und dem Einzug der PDS in die Landtage der neuen Bundesländer
erheblich zugenommen. So variiert die Zahl der im Landtag vertretenen Partei­
en in den Bundesländern zu Beginn des 21. Jahrhunderts zwischen zwei und
fünf und auch die Existenz von Kleinparteien ist regional sehr unterschiedlich
(lun et al. 2006; Sturm 2001: 85). Entsprechend thematisieren die neueren Stu­
dien zu den regionalen Parteiensystemen die zunehmenden Differenzen zwi­
schen den Ländern, insbesondere die Besonderheiten der ostdeutschen Landes­
parteiensysteme. Neben einführenden Studien zum deutschen Parteiensystem
(vgl. etwa Gabriel et al. 2002b) sind in diesem Zusammenhang die verschiede­
nen Beiträge im Band von Eith und Mielke (2001; vgl. auch Eith 2000), die
Studie von Guhl (2000) über die Parteienstrukturen in den neuen Bundeslän­
dern, die quantitative Analyse von Niedermayer (2000) zur Entwicklung des
deutschen Parteiensystems, sowie u. a. die Beiträge von Grönebaum (1997),
Jörs (2003) und Patton (2000) zum ostdeutschen Parteiensystem zu erwähnen.
Sehr informativ sind darüber hinaus auch die Studien von Koch (1994) sowie
Oberndörfer und Schmitt (1991) über die regionalen Parteienstrukturen und
Traditionen (vgl. hierzu insbesondere auch Schmid 1990).

Vergleichbar gut dokumentiert sind Handlungsmuster und Entscheidungs­
bildungen in den Landesregierungen (vgl. Jun 1994; Kropp 2001; Kropp/Sturm
1998; SturmlKropp 1999). Antriebskraft dieser Untersuchungen waren insbe­
sondere die Ausdifferenzierungen der regionalen Parteiensysteme in den
1990er Jahren und die damit einhergehende und bis dahin unbekannte Koaliti­
onsvielfalt. Allein in den 1990er Jahren konnten in den Ländern bis zu neun
verschiedene Koalitionsvarianten und bis zu fünf Koalitionsformate gezählt
werden (Kropp 2001: 15). Koalitionsbildungsprozesse, die Funktion von Koa­
litionsvereinbarungen und die Regierungspraxis von Koalitionen in den Län­
dern stehen im Mittelpunkt des analytischen Interesses von Kropp und Sturm
(1998). Kropp (2001) wiederum vergleicht die Entscheidungspraxis von Regie­
rungsbündnissen in der Haushaltspolitik auf Landesebene und untersucht dabei
vor allem die Strategien der einzelnen Koalitionsparteien. Im Band von Sturm
und Kropp (1999) finden sich schließlich neben einzelnen Länderfallstudien
noch die Beiträge von Heinrich (1999) zu den Strategien der kleinen Koaliti­
onspartner im Ländervergleich (vgl. auch Heinrich 2002) und von Jesse (1999)
über die Regierungskoalitionen in den neuen Bundesländern. Den Einflussfak­
toren von Regierungsbildungsprozessen auf Landesebene wurde in jüngerer
Zeit zudem verstärkt Aufmerksamkeit gezollt (Debus 2008a, 2008b; Pappi et
al. 2005; Shikano/Becker 2004).

Eine umfangreiche Darstellung über die Landesparlamente wurde jüngst
von Mielke und Reutter (2004) vorgelegt. Das Buch informiert über die histori-



sche Entwicklung und die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der 16 Lan­
desparlamente. Im Weiteren stellt es die jeweiligen Parteienlandschaften, das
Wahlrecht und die Wahlergebnisse vor und analysiert die politische und soziale
Zusammensetzung sowie die Struktur und Organisation der Landesparlamente.
Eine weitere Darstellung zur Geschichte, den Aufgaben, der Organisation und
der Arbeitsweise der legislativen Kammern findet sich bei Schneider (1979).
Mit der gängigen These vom Machtverlust der Landesparlamente zugunsten
des Bundes hat sich vor kurzem Reutter (2006) auseinandergesetzt. Dabei stellt
er fest, dass den Landtagen auch heute noch ein erheblicher gesetzgeberischer
Gestaltungsspielraum zusteht, der durch die jüngsten Bemühungen zur Rück­
übertragung von Kompetenzen an die Länder weiter ausgebaut wird.

Mit der Kommunalebene der Bundesländer, ihren Besonderheiten und ihrer
Rolle im föderalen Staatsaufbau beschäftigen sich zahlreiche Veröffentlichun­
gen aus dem Bereich der Politik- und Verwaltungswissenschaft (z.B. Benz 1997;
Bogumil 2001; Bogumil/Holtkamp 2006; GabriellHoltmann 2005; Haus 2006;
HesselMittelstraß 2003; Kipke 2000; König/Schnapauf 2000; Kost/Wehling
2003; Kuhlmann-Lorenz/Wegrich 2001). Zudem finden sich diverse Publika­
tionen, die die rechtliche Ausgestaltung der staatlichen Architektur beleuchten
(siehe Gern 2003; Vogelgesang et al. 2005; Wolff et al. 2004). Ein Großteil der
Arbeiten geht allerdings rein deskriptiv vor und vergleichend angelegte Analy­
sen zum unterschiedlichen Dezentralisierungsgrad der Länder existieren mit Aus­
nahme der Untersuchungen von Bogumil und Holtkamp (2006) bisher kaum.

Die Landesverfassungen wurden bislang lediglich aus rechtswissenschaftli­
cher, nicht aber aus politikwissenschaftlicher Sicht untersucht, wobei in den
1990er Jahren vor allem die neu verabschiedeten Verfassungen der ostdeut­
schen Bundesländer im Mittelpunkt des Interesses standen (z.B. Mangoldt
1997; Storr 1998). Einen Überblick über die wesentlichen Merkmale aller 16
Landesverfassungen präsentiert Pestalozza (2005). Braunschweig (1993) unter­
sucht die inhaltlichen Änderungen der westdeutschen Landesverfassungen,
während sich Hölscheidt (1995) mit den Verfahren der Verfassungsänderung
und -verabschiedung beschäftigt. Eine umfassende Untersuchung zu den Lan­
desverfassungen, die sowohl deren institutionelle Ausgestaltung wie auch aktu­
elle Entwicklungen umfasst, wurde von Stiens (1997) vorgelegt.

Wie die Landesverfassungen so haben auch die Landesverjassungsge­
richte noch keine politikwissenschaftliche Würdigung erfahren. Die nicht
sehr zahlreichen juristischen Veröffentlichungen widmen sich entweder der
Darstellung von Organisation und Verfahren einzelner Landesverfassungsge­
richte (z.B. Schinkel 1996; von der Wense 1989; Wille 1993) oder der Erör­
terung von Detailproblemen der Landesverfassungsgerichtsbarkeit im Bun­
desstaat (z.B. von Coelln 2001; Pfaff 1999). Daneben finden sich einzelne
vergleichende Darstellungen, die Zuständigkeiten und Organisation der Ver­
fassungsgerichte in den alten (Pestalozza 1991; Stark/Stern 1983) und in den
neuen Bundesländern (Heimann 2001) thematisieren.
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Im Gegensatz zur Bundesebene finden sich auf der Ebene der Bundesländer
vielfältige Möglichkeiten der direkten Demokratie. Insbesondere in den letz­
ten Jahren haben die unterschiedlichen Ausprägungen der direkten Demo­
kratie Einzug in den Prozess der politischen Willensbildung auf Länderebene
gehalten. So wurden Volksbegehren und Volksentscheid bis 1997 schrittwei­
se in allen Bundesländern eingeführt. Allerdings bestehen bei der Ausge­
staltung der Volksgesetzgebung sehr große Unterschiede zwischen den Bun­
desländern, was beispielsweise in unterschiedlichen Unterschriftenquoren
und Sammelfristen zum Ausdruck kommt. Während die direkte Demokratie
aus rechtswissenschaftlicher Sicht eine vergleichsweise umfassende Aufar­
beitung erfahren hat (Jürgens 1993; Rux i. V.), liegen bisher nur wenige po­
litikwissenschaftliche Analysen der deutschen Bundesländer vor. Weixner
(2002) bietet einen umfassenden Überblick über die Verfahrensausgestaltung
und die Anwendungspraxis in den einzelnen Ländern. Bei Kost (2005) ist je­
dem Bundesland ein Beitrag gewidmet, ohne jedoch eine vergleichende Per­
spektive einzunehmen. Zudem wurden Sammelbände und Einführungen veröf­
fentlicht, die einen Überblick über die verschiedenen Aspekte der Thematik ge­
ben und dabei unter anderem auch die direkte Demokratie auf Länderebene
beleuchten (Freitag/Wagscha12007; Heußner/Jung 1999; Massing 2005; Schil­
ler 2002, 2007; Schiller/Mittendorf2002).

1.5 Methodik, Daten und Grenzen dieses Buches

Die Methode der vorliegenden Analyse ist die des subnationalen Vergleichs
(Snyder 2001). Diese methodische Vorgehensweise soll es ermöglichen, die
Ursachen und Wechselbeziehungen der unterschiedlichen politisch-institu­
tionellen Arrangements in den Bundesländern zu erfassen und zu erklären. In
räumlicher und zeitlicher Hinsicht bezieht sich die Untersuchung auf die
deutschen Bundesländer seit 1946. Während das Forschungsvorhaben die
Entwicklungen der westdeutschen Bundesländer seit der Gründung der Bun­
desrepublik (bzw. den ersten freien Wahlen nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs, meist 1946 oder 1947) analysiert, wurden die ostdeutschen Bun­
desländer mit Beginn der Wiedervereinigung im Jahre 1990 in die Untersu­
chung aufgenommen. Angesichts der Verfügbarkeit der Daten wurde für das
vorliegende Buch das Ende des Erhebungszeitraums in der Regel auf das
Jahr 2005 festgelegt. Obwohl sich einzelne Analysen der historischen Ent­
wicklung der Institutionen in den Ländern widmen, werden keine geschicht­
lichen und detaillierten Fallstudien einzelner Bundesländer vorgenommen
(vgl. hierzu Wehling 2002). Konzeptionell orientiert sich das Forschungs­
vorhaben am zielgerichteten Einsatz der politikwissenschaftlichen Kompara­
tistik unter Anwendung qualitativer wie quantitativer Forschungsmethoden.
Die sekundärstatistischen Auswertungen zur empirischen Überprüfung der
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jeweils am Ende der einzelnen Kapitel aufgestellten Hypothesen folgen dabei
meist den gängigen Verfahren der quantitativ vergleichenden Politikwissen­
schaft. In der Hauptsache werden Korrelations- und Regressionsanalysen
vorgenommen, wobei der Schwerpunkt auf Querschnittsanalvsen liegt. Hin­
zu kommen weitere statistische Schätzverfahren wie Faktoren- und Cluster­
analysen. Unsere Untersuchungsanordnung folgt schließlich dem "most si­
milar systems design" (Przeworski/Teune 1970: 31 ff.), welches möglichst
homogene Untersuchungseinheiten (hier pluralistisch-demokratisch verfasste
Bundesländer) zugrunde legt und die Anzahl der zu berücksichtigenden
Strukturmerkmale überschaubar macht. Tabelle 1.1 gibt anhand ausgewählter
Indikatoren einen Überblick über die wichtigsten soziostrukturellen, sozio­
kulturellen und ökonomischen Charakteristika der Bundesländer.

Die Datenbasis bilden vor allem aggregierte Daten zu den politisch-insti­
tutionellen, soziostrukturellen, kulturellen, ökonomischen und prozessualen
Kontexten der Länder. Die Verwendung von Aggregatdaten bietet den Vor­
teil, effizient, zusammenfassend und doch zuverlässig über eine Vielzahl von
individuellen Fällen und Ereignissen zu informieren und diese Informationen
nachvollziehbar und überprütbar zu bündeln. Einerseits beruhen die verwen­
deten Daten auf den umfangreichen Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamts und der Statistischen Landesämter. Weitere wichtige amtliche
Quellen bilden Materialien und Dokumente, die den Autorinnen und Autoren
von den Landtagen zur Verfügung gestellt wurden. Andererseits beruhen die
Analysen auf eigenen Auswertungen von Verfassungs- und Gesetzestexten.
Darüber hinaus wurden nichtamtliche elektronische Ressourcen wie Z.B. die
Websites von Fehndrich (2006) oder Moehl (2006) genutzt. Die Hauptarbeit
erschöpfte sich allerdings darin, die in unterschiedlicher Form verfügbaren
Länderdaten systematisch aufzubereiten, zu erweitern und in einer nach ein­
heitlichen Kriterien aufgebauten Datenbank abzulegen, um sie für statistische
Analysen zugänglich zu machen.

Eine erste wichtige Einschränkung des vorliegenden Buches bezieht sich
auf die Untersuchungsperspektive. Der hier gewählte Ansatz des subnatio­
nalen Vergleichs hat zur Folge, dass sowohl die den Ländern über- und un­
tergeordneten Stufen (Bund, Kommunen) als auch die stark verflochtenen
föderalen Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der vor­
liegenden Studie größtenteils ausgeblendet werden. Dies ist der Preis für die
konsequente Anwendung der komparativen Methode gleichgelagerter Staats­
ebenen und führt zwangsläufig zu einer Vernachlässigung der zahlreichen
und bedeutenden Interdependenzen zwischen den verschiedenen Ebenen des
Bundesstaates. Dies lässt sich mit der bereits erwähnten Vielzahl von Studien
zu den föderalen Verflechtungen zwischen Bund und Ländern begründen,
während nahezu keine vergleichenden Analysen zu den Ländern und ihren
Demokratiekonzeptionen vorliegen. Der vorliegende subnationale Vergleich
versteht sich damit als notwendige Ergänzung zur bisher dominanten Ver­
flechtungs- und Mehrebenenperspektive der deutschen Föderalismusanalyse.
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Eine zweite Einschränkung bezieht sich auf die untersuchten politischen
Institutionen. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der komparativen Analy­
se der unterschiedlichen Regierungs-, Parteien- und Wahlsysteme, den Merk­
malen des Verfassungsstaates, der vertikalen Machtteilung sowie den direkt­
demokratischen Einrichtungen in den 16 Bundesländern. Weitere politische
Institutionen und Akteure auf Länderebene werden nicht vertieft untersucht.
Dies gilt insbesondere für die Länderverwaltungen, Interessenvermittlungs­
strukturen (Verbände), soziale Bewegungen und das Mediensystem. Das
lässt sich - abgesehen von arbeitsökonomischen Argumenten ~ damit erklä­
ren, dass es bei einer politikwissenschaftlichen Analyse eines in dieser Breite
bisher kaum erforschten Untersuchungsfeldes zunächst darum gehen muss,
die aus demokratietheoretischer Sicht bedeutendsten, symbolträchtigsten und
am stärksten legitimierten Institutionen eines Staates zu analysieren. Mit der
Konzentration auf das Wahl- und Parteiensystem, die Regierung, das Parla­
ment, die staatliche Architektur, die Justiz und die direkte Demokratie folgen
wir der Kritik von Schmidt (2000b: 349). Dieser hält Lijphart (1999) vor,
durch die Berücksichtigung von Institutionen wie der Zentralbank und den
Interessenverbänden den Demokratiebegriff einerseits über Gebühr zu stra­
pazieren und andererseits durch die Ausklammerung essentieller Demokra­
tiekomponenten wie den direktdemokratischen Beteiligungsrechten die Herr­
schaftsform zu wenig zu fundieren.

Zur Rechtfertigung unserer Analyse muss abschließend die Frage erörtert
werden, ob die deutschen Länder überhaupt als regionale Politiksysteme be­
trachtet werden können, die über die notwendige institutionelle Ausdifferen­
zierung und einen genügend großen Autonomiegrad verfügen. Im Rahmen
eines internationalen Forschungsverbunds6 mit dem Titel "Patterns of Regio­
nal Democracies: Political Institutions and Policy Performance in European
Autonomous Regions", in den auch die vorliegende Publikation eingebettet
ist und an dem sich unter anderem Forschungsteams aus Belgien (De Win­
ter), Deutschland (FreitaglVatter), Italien (Vasallo), Österreich (Fallend),
Schweiz (Vatter/Freitag) und Spanien (Gomez) beteiligen, hat Lieven de
Winter (2005) Merkmalskomponenten zur Unterscheidung zwischen eher
autonomen Regionen und eher "state-determined regional political systems"
festgelegt. Tabelle 1.2 gibt einen Überblick über die einzelnen Kriterien von
De Winter (2005) mit ihren Ausprägungen rur die deutschen Bundesländer.

6 Dieser Forschungsverbund, dem auch die Herausgeber des vorliegenden Bandes angehören,
dient dazu, die nationalen Ergebnisse des Vergleichs subnationaler Einheiten in einen inter­
nationalen Kontext zu stellen, Abstimmungsvereinbarungen zu treffen und die eigene For­
schungstätigkeit unter die Begutachtung eines internationalen Gremiums zu stellen.
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Tabelle 1.2: Merkmale einer autonomen Region nach De Winter (2005) und
deren Ausprägungen in der Bundesrepublik Deutschland

Merkmale einer autonomen Region

Existenzgarantie der Region in einer Bundesverfas­
sung

Eigene Verfassung des Gliedstaates

Änderung der Bundesverfassung ist nur mit Zustim­
mung des Gliedstaates möglich
Aufteilung der (Gesetzes-)Zuständigkeiten per Ver­
fassung gesichert

Eigenes Parlament/Legislative

Autonome Entscheidungskompetenz über eigene in­
stitutionen, insb. die Untergliederung des eigenen
Gebietes
Recht auf Verfassungsklage gegen den Bund

Eigenes Verfassungsgericht

Beteiligung an der Gesetzgebung des Bundes

Beteiligung an der EU-Gesetzgebung, die die Glied­
staaten direkt betrifft
Große Steuer- und Finanzautonomie

Ausprägung in der BRD

Art. 20 Abs. 1, 79 Abs. 3 GG (Ewigkeitsklau­
sel zugunsten der Gliederung des Bundes in
Länder [jedoch kein individuell ableitbares
Existenzrecht])
In jedem Bundesland vorhanden

Art. 79 Abs. 2 GG (2/3 Mehrheit des Bundes­
rates erforderlich)
Art. 70-78 GG (Kompetenzvermutung zu­
gunsten der Länder, ausschließliche und
konkurrierende Gesetzgebung, Beteiligung
des Bundesrates), Art. 79 Abs. 3 GG (Ewig­
keitsklausel schützt "die grundsätzliche Mit­
wirkung der Länder bei der Gesetzgebung")
In jedem Bundesland vorhanden

Art. 30 GG (Länderkompetenz), Art. 28 GG
(Landesverfassungen, kommunale Selbst­
verwaltung)
Art. 93 Abs. 1 Nr. 2a, 3, 4 GG (Bund-Länder­
Streitigkeiten)
In allen Bundesländern vorhanden (wobei
das Bundesverfassungsgericht (noch) nach
Art. 99 GG als Landesverfassungsgericht
von Schleswig-Holstein fungiert)
Art. 50 GG (Aufgaben des Bundesrates)

Art. 50 GG, Art. 23 GG (insbesondere Abs.
4-6)
Abschnitt X (Finanzwesen), insbesondere
Art. 106, Abs. 2 GG (Ertragshoheit der Län­
der)

Aus den dort aufgefiihrten Angaben wird deutlich, dass die deutschen Länder
alle elf Voraussetzungen autonomer regionaler politischer Systeme nach De
Winter (2005) erflillen. Zum selben Schluss kommt im Übrigen auch De
Winter (2005: 6), der die deutschen Länder nicht nur zu den 74 tendenziell
autonomen Regionen in Westeuropa zählt, sondern sie als diejenigen euro­
päischen Regionen bezeichnet, die dem Idealtyp eines weitgehend autono­
men regionalen Politiksystems am nächsten kommen. Diese Einschätzung
wird schließlich auch durch die Position der deutschen Bundesländer auf der
regionalen Govemance-Skala bei Hooghe und Marks (2001: 193-194) bestä­
tigt.
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Trotz der bis heute verdienstvollen Erforschung von Strukturen, Prozessen
und Inhalten im Bereich der deutschen Bundesländer lässt sich zusammen­
fassend feststellen, dass bislang keine vergleichenden Analysen im Sinne von
Lijpharts (1999) empirischer Demokratieforschung für die deutschen Glied­
staaten bestehen. Es existieren nach wie vor keine Untersuchungen, die eine
systematische und methodisch fundierte Zusammenführung verschiedener Di­
mensionen von politischen Institutionen vornehmen. An dieser Forschungs­
lücke setzt das vorliegende Buch an und beleuchtet nacheinander im Sinne
einer kausalen Perspektive (Taagepera 2003) die Entwicklungen der Wahlsys­
teme (Kapitel 2), der Parteiensysteme (Kapitel 3), der Regierungen (Kapitel
4), der Beziehungen zwischen Exekutive und Legislative (KapitelS), der de­
zentralen Machtteilung (Kapitel 6), der Verfassungen (Kapitel 7), der Verfas­
sungsgerichtsbarkeiten (Kapitel 8) und der direktdemokratischen Verfahren
I Kapitel 9) auf Ebene der deutschen Bundesländer zwischen 1946 und 2005,

-:i die einzelnen Kapitel jeweils nach demselben Grundmuster aufgebaut
sind. So wird nach einer kurzen Einleitung die im Zentrum stehende Institu­
tion und ihre Messgrößen (Indikatoren) im Sinne von Lijphart vorgestellt,
worauf im dritten Abschnitt die Lage in den deutschen Bundesländern be­
handelt wird und abschließend Folgerungen gezogen werden. Von diesem
Aufbau wird jeweils dann abgewichen, wenn nicht konstituierende Merkmale
einer politischen Institution, sondern bestimmte Funktionen oder Relationen
zu anderen Institutionen ins Zentrum der Analyse rücken (z.B. das Verhältnis
von Exekutive und Legislative in KapitelS). In der Synthese (Kapitel 10)
werden dann die verschiedenen politisch-institutionellen Konfigurationen zu­
sammengeführt, zueinander in Beziehung gesetzt, die deutschen Bundeslän­
der schließlich erstmalig auf einer Demokratiekarte zwischen Wettbewerb
und Konsensus verortet und mögliche Erklärungsgründe für die jeweiligen
Demokratiekonzeptionen der einzelnen Länder beleuchtet.

1.7 Danksagung

Die Idee zur Erfassung und Analyse der Demokratiemuster in den deutschen
Ländern wurde vor rund vier Jahren geboren, als Markus Freitag noch in
Berlin an der Humboldt-Universität arbeitete und Adrian Vatter an der Uni­
versität Konstanz tätig war. Ausgehend von dieser Idee, reichten die beiden
Herausgeber einen Forschungsantrag bei der Deutschen Forschungsgemein­
schaft (DFG) ein, der 2005 mit dem Titel "Demokratiemuster in den deut­
schen Bundesländern und ihre politischen, gesellschaftlichen und ökonomi­
schen Auswirkungen" bewilligt wurde. Ohne diese finanzielle Unterstützung,
insbesondere die Finanzierung von vier DoktorandensteIlen, wäre das vorlie-



32 Demokratiemuster in den deutschen Bundesländern

gende Buch nicht zustande gekommen. Dafür möchten sich die beiden Pro­
jektJeiter bei der DFG herzlich bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an
Andre Kaiser, Universität zu Köln, und an die Mitarbeiterinnen und Mitar­
beiter seines Lehrstuhls, die sich im Oktober 2007 im Rahmen eines zweitä­
gigen Workshops in Köln bereit erklärten, die einzelnen Buchbeiträge kri­
tisch durchzusehen und zu kommentieren. Die hilfreichen Fragen, wertvollen
Hinweise und anregenden Diskussionsvoten von Andre Kaiser, Jan Biela,
Anita Breuer, Jörn Fischer, Simon Franzmann, Ulrich Glassmann, Annika
Hennl, Daniela Jäger und Jan Sauermann lieferten einen substanziellen Bei­
trag zur nachhaltigen Verbesserung des ursprünglichen Buchmanuskripts.
Zudem gebührt Mare Debus ein Dank für kritische wie konstruktive Anmer­
kungen und für die kollegiale und unbürokratische Bereitstellung von Daten
zur parteipolitischen Polarisierung in den deutschen Bundesländern. Schließ­
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